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RS OGH 1988/3/15 4Ob11/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1988

Norm

GewO 1973 §1 Abs2

Rechtssatz

Der Verkauf solcher Gegenstände, die seinerzeit zum eigenen Gebrauch angescha t wurden und nicht mehr benötigt

werden, fällt nicht unter den (weiteren) Begriff der gewerbsmäßigen Tätigkeit (§ 1 Abs 2 GewO), welcher unter anderem

die Absicht voraussetzt, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen.
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